
Learning Agreement Master 
European Economic Studies (EES)

Neu Änderung

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Matrikelnr.:

Datum:

E-Mail:

Telefon:

Land:

Zwischen dem oben genannten Antragsteller und der Koordinationsstelle für den Studiengang 
"European Economic Studies (EES)" wird das nachfolgende Learning Agreement  nach § 26a PO MA EES 
über den Umfang der im Ausland zu erbringenden Prüfungsleistungen geschlossen. 
  
Folgende Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen) werden dabei voraussichtlich an 
der        (ausländische Hochschule) belegt:

* entfällt bei Angabe der ECTS
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Bezeichnung des Kurses ECTS*
Vorlesungs-

std. pro 
Woche *

Minuten einer 
Vorlesungsstd.* 

Zahl der 
Wochen *

SWS * N T

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)



Das Learning Agreement ist beiderseitig verpflichtend. Änderungen bedürfen der Schriftform.

Unterschrift des Antragstellers Unterschrift und Stempel Koordinationsstelle

Allgemeine Hinweise 
zu den Learning Agreements 

  
 1)Im Rahmen des Auslandssemesters sind Studienleistungen im Umfang von mindestens 24  ECTS bzw. 12 SWS 
  an der ausländischen Hochschule zu erbringen. Die Studienleistungen müssen dabei einen ökonomischen, 
 politikwissenschaftlichen oder soziologischen Bezug aufweisen. Zudem können Sprachkurse in einer 
  Wirtschaftsfremdsprache, welche nicht schon im Rahmen des bisherigen Studiums belegt wurde,  
 in Höhe von 12 ECTS eingebracht werden. Ferner können Studienleistungen im Umfang von 8  ECTS bzw. 4 
  SWS durch ein berufsqualifizierendes, einmonatiges Praktikum im Ausland ersetzt werden.  
 Da ein Auslandspraktikum unbenotet in das Learning Agreement eingeht, werden die übrigen Studienleistungen  
 dann dementsprechend höher gewichtet.  
 Sind zu einem Kurs ECTS Angaben vorhanden, so ist eine Anrechnung des Kurses in SWS ausgeschlossen. 
 Das vorliegende Learning Agreement ersetzt die 24 ECTS, welche in Modulgruppe MAEES16 Interdisziplinäre  
 Spezialisierung bei einem Studium ohne Auslandsaufenthalt frei auf die im Anhang der PO Master EES genannten 
 Fachrichtungen verteilt werden können. 
  
  
 2) Das  ausgefüllte Learning Agreement  ist unterschrieben und in zweifacher Ausfertigung zusammen mit den 
 folgenden von der ausländischen Hochschule ausgestellten oder autorisierten Unterlagen einzureichen: 
    
   a) Nachweise über Inhalt, Dauer und Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen 
   b) Nachweis über Dauer des Semesters (nur falls keine ECTS Angaben vorhanden!) 
  
 Nachvollziehbare, ausgedruckte Internetdokumente der ausländischen Hochschule werden ebenfalls akzeptiert. 
 Wurde ein Auslandspraktikum absolviert, so ist dieses ebenfalls nachzuweisen. 
  
 3) Bei Änderungen in der getroffenen Kursauswahl ist unverzüglich ein geändertes Learning Agreement 
 abzuschließen und zusammen mit allen relevanten Nachweisen bei der Koordinationsstelle einzureichen. 
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Verteiler: 
1) Koordinationsstelle 
2) Antragsteller

Ein Drittel der im Ausland zu erbringenden Studienleistungen soll durch ein 
berufsqualifizierendes, einmonatiges Praktikum im Ausland ersetzt werden.
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Allgemeine Hinweise
zu den Learning Agreements
 
         1)Im Rahmen des Auslandssemesters sind Studienleistungen im Umfang von mindestens 24  ECTS bzw. 12 SWS
          an der ausländischen Hochschule zu erbringen. Die Studienleistungen müssen dabei einen ökonomischen,
         politikwissenschaftlichen oder soziologischen Bezug aufweisen. Zudem können Sprachkurse in einer
          Wirtschaftsfremdsprache, welche nicht schon im Rahmen des bisherigen Studiums belegt wurde, 
         in Höhe von 12 ECTS eingebracht werden. Ferner können Studienleistungen im Umfang von 8  ECTS bzw. 4
          SWS durch ein berufsqualifizierendes, einmonatiges Praktikum im Ausland ersetzt werden. 
         Da ein Auslandspraktikum unbenotet in das Learning Agreement eingeht, werden die übrigen Studienleistungen 
         dann dementsprechend höher gewichtet. 
         Sind zu einem Kurs ECTS Angaben vorhanden, so ist eine Anrechnung des Kurses in SWS ausgeschlossen.
         Das vorliegende Learning Agreement ersetzt die 24 ECTS, welche in Modulgruppe MAEES16 Interdisziplinäre         
         Spezialisierung bei einem Studium ohne Auslandsaufenthalt frei auf die im Anhang der PO Master EES genannten
         Fachrichtungen verteilt werden können.
         
         
         2) Das  ausgefüllte Learning Agreement  ist unterschrieben und in zweifacher Ausfertigung zusammen mit den
         folgenden von der ausländischen Hochschule ausgestellten oder autorisierten Unterlagen einzureichen:
                           
                           a) Nachweise über Inhalt, Dauer und Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen
                           b) Nachweis über Dauer des Semesters (nur falls keine ECTS Angaben vorhanden!)
 
         Nachvollziehbare, ausgedruckte Internetdokumente der ausländischen Hochschule werden ebenfalls akzeptiert.
         Wurde ein Auslandspraktikum absolviert, so ist dieses ebenfalls nachzuweisen.
 
         3) Bei Änderungen in der getroffenen Kursauswahl ist unverzüglich ein geändertes Learning Agreement
         abzuschließen und zusammen mit allen relevanten Nachweisen bei der Koordinationsstelle einzureichen.
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